
STADT TUTTLINGEN 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 
 

S a t z u n g zur Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Erschließungsbeiträgen (Erschließungsbeitragssatzung – EBS -) 

 
Aufgrund der §§ 2, 26 Abs. 1 S. 3, 34, 38 Abs. 1 S. 2 i.V.m. § 31 Abs. 2 und § 38 Abs. 4 des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat der Stadt Tuttlingen am 08.03.2010 folgende 
Satzung beschlossen: 

§ 1 
Änderungen 

Die Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen vom 26.06.2006 wird wie folgt 
geändert: 

(1)   Änderung des § 2 - Umfang der Erschließungsanlagen – 
1. Am Ende von § 2 Abs. 4 Ziff. 2 werden die Worte 

„durch Einmündungen oder Kreuzungen“ eingefügt. 
2. Nach § 2 Abs. 4 Ziff. 7 wird folgender Satz angefügt: 

Zu den Kosten für den Erwerb der Flächen für die Erschließungsanlagen nach Satz 
1 Nr. 1 gehört im Falle einer erschließungsbeitragspflichtigen Zuteilung im Sinne 
des § 57 Satz 4 und des § 58 Abs. 1 Satz 1 des Baugesetzbuchs auch der Wert 
nach § 68 Abs. 1 Nr. 4 des Baugesetzbuchs. 

(2) § 5 wird wie folgt gefasst: 
Die Stadt trägt 5 v. H. der beitragsfähigen Erschließungskosten. 

(3) § 6 Abs. 2 Ziff. 2 wird wie folgt gefasst: 
2. soweit ein Bebauungsplan nicht besteht oder die erforderlichen Festsetzungen nicht 

enthält, 
a)   bei Grundstücken, die vollständig innerhalb der im Zusammenhang bebauten 

Ortsteile liegen, die tatsächliche Grundstücksfläche, 
b)   bei allen übrigen Grundstücken die tatsächliche Grundstücksfläche bis zu einer 

Tiefe von 35 m von der Erschließungsanlage oder von der der 
Erschließungsanlage zugewandten Grenze des Grundstücks. Reicht die 
bauliche, gewerbliche oder eine der baulichen oder gewerblichen gleichartige 
(erschließungsbeitragsrechtlich relevante) Nutzung über diese Begrenzung 
hinaus, so ist die Grundstückstiefe maßgebend, die durch die hintere Grenze der 
Nutzung bestimmt wird. Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige 
Verbindung zur Erschließungsanlage herstellen, bleiben bei der Bestimmung der 
Grundstückstiefe unberücksichtigt. 

 
§ 2 

In-Kraft-Treten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer amtlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
Tuttlingen, den 09.03.2010 
 
gez. Michael Beck 
Oberbürgermeister 
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Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO 
 

Sollte die vorstehende Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung (GemO) oder aufgrund der 
Gemeindeordnung zustande gekommen sein, gilt sie ein Jahr nach dieser 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 
1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die  

Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,  
2. der Oberbürgermeister dem Beschluss des Gemeinderates nach § 43 GemO  

wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf eines Jahres 
nach dieser Bekanntmachung die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss 
beanstandet hat oder wenn die Verletzung der Verfahrens- oder 
Formvorschriften gegenüber der Stadt unter Bezeichnung des Sachverhalts, 
der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 

Ist eine Verletzung nach vorstehender Ziffer 2 geltend gemacht worden, so kann 
auch nach Ablauf der im ersten Satz genannten Jahresfrist jedermann diese 
Verletzung geltend machen. 


